
Satzung	des	BürgerBus	Dallgow-Döberitz	e.V.	(BüBuDD)	

Präambel:	 Alle	 in	 dieser	 Satzung	 aufgeführten	 Posi=onen	 oder	
Beschreibungen	 sind	 der	 Einfachheit	 halber	 in	 der	 männlichen	 Form	
formuliert.	Alle	Genderformen	m/w/d	sind	gleichermaßen	gemeint.	

§	1	Name	und	Sitz	

(1)Der	 Verein	 führt	 den	 Namen	 „BürgerBus	 Dallgow-Döberitz	 e.V."	 Er	 ist	 im	
Vereinsregister	 des	 Amtsgericht	 Potsdam	 unter	 VR	 8199	 P	 eingetragen.	 Er	 trägt	
das	Kürzel	BüBuDD.	

(2)Er	hat	seinen	Sitz	in	Dallgow-Döberitz.	

§	2	Zweck	und	Aufgaben	

(1)	 Zweck	des	Vereins	ist	die	Förderung	der	Mobilität	der	ländlichen			 							
	 Bevölkerung	in	Dallgow-Döberitz	einschl.	des	Ortsteils	Seeburg	und		
	 Förderung	des	öffentlichen	Personennahverkehrs.	
(2) Der	Satzungszweck	wird	verwirklicht	insbesondere	durch	folgende	

Maßnahmen:	
a)Herstellung	 einer	 öffentlichen	 Nahverkehrsverbindung	 für	 die	
Bevölkerungskreise,	 die	 durch	 eingestellte	 oder	 fehlende	 Linien	 im	
öffentlichen	 Nahverkehr	 benachteiligt	 sind,	 vor	 allem	 Kinder,	 Jugendliche,	
Schwerbehinderte	und	Senioren.	

b)Durchführung	 des	 öffentlichen	 Linienverkehrs	 im	 Rahmen	 des	 Projektes	
BürgerBus	in	Dallgow-Döberitz	auf	den	dafür	vorgesehenen	und	genehmigten	
Verkehren	 im	 Gebiet	 Dallgow-Döberitz	 und	 gegebenenfalls	 in	 die	
angrenzenden	 Gemeinden	 hinein,	 in	 Abs=mmung	 mit	 der	 Havelbus	
Verkehrsgesellscha]	 mbH,	 der	 Inhaber	 und	 Betriebsführer	 im	 Sinne	 des	
Personenbeförderungsgesetzes	der	zuvor	genannten	Linien	ist.	

c) Bürgerkontakt	und	Öffentlichkeitsarbeit.	Entgegennahme	von	
		Informa=onen	und	Anregungen	der	Bürger	und	deren	Umsetzung	im	
Sinne	dieser	Satzung.	
d)Informa=on	 der	 Bevölkerung	 und	 deren	 Interessenvertretung	 gegenüber	
Behörden	und	den	zuständigen	Verkehrsunternehmen.	

e)Vorschlag	und	Erarbeitung	der	Linienführung,	Fahrpläne,	
			Haltestelleneinrichtungen,	Tarife	und	Abs=mmung	der	Anschlüsse	zum				 	 										
Linienverkehr	mit	den	Konzessionsinhabern.	
f) Werbung,	Einsatz	und	Betreuung	ehrenamtlich	tä=ger	Fahrer.	

(3) Der	Verein	ist	selbstlos	tä=g;	und	verfolgt	keine	eigenwirtscha]iichen	
Ziele,	sondern	ausschließlich	und	unmifelbar	gemeinnützige	Zwecke	im	
Sinne	des	Abschnifs	"Steuerbegüns=gte	Zwecke	der	Abgabenordnung" 	

§	3	Mitgliedscha=en	

	 Es	gibt	3	Arten	von	Mitgliedscha]en	
- Ordentliche	Mitglieder	mit	S=mmrecht	
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- Ehrenamtliche	Fahrer	mit	S=mmrecht	
- Fördermitglieder	mit	S=mmrecht	durch	eine	Vertretungsperson.	

§	4	Erwerb	der	Mitgliedscha=	

(1)	 Mitglied	 des	 Vereins	 kann	 jede	 natürliche	 oder	 juris=sche	 Person		
werden.	 Bei	 Minderjährigen	 ist	 der	 Aufnahmeantrag	 auch	 von	 den				
gesetzlichen	Vertretern	zu	unterzeichnen.	
(2) Fahrer	müssen	über	eine	Fahrpraxis	von	mindestens	3	Jahren	verfügen,	je	nach	

eingesetztem	Fahrzeug	Inhaber	einer	Fahrerlaubnis	der	Klasse	B	oder	Cl	sein	und	
gemäß	einer	medizinischen	Untersuchung	voll	fahrtauglich	anerkannt	sein	(gemäß	
§	48	der	Fahrerlaubnis-Verordnung).	

(3) Über	den	Aufnahmeantrag	bzw.	den	Einsatz	als	ehrenamtlicher	Fahrer	
entscheidet	der	Vorstand.	Die	Ablehnung	des	Antrages	bzw.	die	Ablehnung	des	
Fahrereinsatzes	bedarf	keiner	Begründung.	

(4) Der	Einsatz	als	Fahrer	endet	mit	Vollendung	des	fünfundsiebzigsten	(75.)	
Lebensjahres,	auch	wenn	noch	ein	gül=ger	Personenbeförderungsschein	vorliegt.	
Die	Mitgliedscha]	im	Verein	bleibt	davon	unberührt.	

§	5	Beendigung	der	Mitgliedscha=	

(1) Die	Mitgliedscha]	 endet	 durch	 den	 Tod	 eines	Mitgliedes	 oder	 Auflösung	 eines	
Fördermitgliedes,	Austrif	oder	Ausschluss.	

(2) Der	 freiwillige	 Austrif	 erfolgt	 durch	 schri]liche	 Erklärung	 gegenüber	 dem	
Vorstand.	Der	Austrif	ist	jederzeit	ohne	Wahrung	einer	Kündigungsfrist	zulässig.	

(3) Ein	 Mitglied	 kann	 aus	 dem	 Verein	 ausgeschlossen	 werden,	 wenn	 ein	 wich=ger	
Grund	vorliegt.	Dies	können	insbesondere	sein:		
(a)grobe	 Verstöße	 gegen	 Beschlüsse	 und	 Anordnungen	 der	 Vereinsorgane	 sowie	

gegen	das	Vereinsinteresse,	
(b)Verhalten	 innerhalb	 und	 außerhalb	 des	 Vereins	 welches	 dem	 Ansehen	 des	

Vereins	schädigen.	
(4) Über	 den	 Ausschluss	 entscheidet	 der	 Vorstand.	 Dem	 Mitglied	 ist	 vor	 der	

Beschlussfassung	Gelegenheit	zur	Rechoer=gung	zu	geben.	
(5) Gegen	 den	 Ausschluss	 ist	 ein	 Einspruch	 möglich,	 über	 den	 die	 nächste	

Mitgliederversammlung	 entscheidet.	 Der	 Einspruch	 muss	 mit	 Begründung	 2	
Wochen	nach	dem	Empfang	der	Mifeilung	über	den	Ausschluss	schri]lich	an	den	
Vorstand	erfolgen.	

§	6	Beiträge	

(1) Über	die	Höhe	der	Jahresbeiträge	entscheidet	die	Mitgliederversammlung.	
(2) Die	Beitragsordnung	ist	Bestandteil	dieser	Satzung.	 	
(3) Beitragsverpflichtet	sind	alle	natürlichen	und	juris=schen	Personen	mit	

Ausnahme	der	Fahrer	und	dem	Vertreter	der	Gemeinde	Dallgow-Döberitz.	
(4) Die	Fälligkeit	der	Jahresbeiträge	ist	der	15.	Februar	eines	jeden	Jahres,	möglichst	

per	Lastschri]verfahren.	Im	Beitrifssjahr	ist	der	Beitrag	bis	zum	30.	September	zu	
zahlen.	
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(5) Der	 für	 das	 laufende	 Kalenderjahr	 entrichtete	 Beitrag	 wird	 nicht	—	 auch	 nicht	
anteilig	—	zurückerstafet.	Die	Beitragspflicht	für	eventuell	noch	nicht	entrichtete	
Beitrage	für	das	laufende	Jahr	bleibt	bestehen.	

§	7	Geschä=sjahr	

								Das	Geschä]sjahr	ist	das	Kalenderjahr.	

§	8	Finanzen,	Spenden	

(1) Mifel	 des	 Vereins	 dürfen	 nur	 für	 die	 satzungsgemäßen	 Zwecke	 verwendet	
werden.	

(2) Die	 Mitglieder	 erhalten	 keine	 Gewinnanteile	 und	 in	 ihrer	 Eigenscha]	 als	
Mitglieder	 auch	 keine	 sons=gen	 Zuwendungen	 aus	 Mifeln	 des	 Vereins.	 Sie	
erhalten	 bei	 ihrem	 Ausscheiden	 oder	 bei	 Auflösung	 oder	 Aurebung	 keine	
Leistungen	 aus	 dem	 Vereinsvermögen.	 Sofern	 sie	 Sacheinlagen	 geleistet	 haben,	
erhalten	 sie	 auf	 Beschluss	 des	 Vorstandes	 höchstens	 den	 gemeinen	Wert	 ihrer	
Sacheinlagen	zurück.	

(3) Es	 darf	 keine	 Person	 durch	 Ausgaben,	 die	 dem	 Zweck	 des	 Vereins	 fremd	 sind	
begüns=gt	werden.	

(4) Der	 Verein	 führt	 ein	 Bankkonto	 bei	 einem	 Kredi=ns=tut.	 Hierüber	 werden	 alle	
Finanzgeschä]e	abgewickelt.	
Eine	Barkasse	wird	nur	für	das	Wechselgeld	der	Fahrer	geführt.	

(5) Bei	 der	 Führung	 des	 Kontos	 gilt	 das	 Vier-Augen-Prinzip.	 Der	 geschä]sführende	
Vorstand	 (GFV)	 ist	 zeichnungsberech=gt,	 wobei	 eine	 Unterschri]	 immer	 vom	
Schatzmeister	sein	muss.	

(6) Zweckgerichtete	 Zuwendungen	 oder	 Spenden	 dürfen	 nur	 entsprechend	 des	
Zwecks	 verwendet	 werden.	 Über	 die	 Verwendung	 der	 anderen	 Zuwendungen	
bzw.	Spenden	entscheidet	der	Vorstand.	

(7) Die	Mitgliederversammlung	wählt	 für	die	Dauer	von	2	 Jahren	zwei	Kassenprüfer	
aus	dem	Kreis	der	Mitglieder.	

(8) Das	 Geschä]skonto	 wie	 auch	 die	 Buchführung	 ist	 einmal	 jährlich	 durch	 die	
Kassenprüfer	zu	prüfen.	Den	Kassenprüfungsbericht	ist	dem	Vorstand	mindestens	
3	Wochen	vor	der	ordentlichen	Mitgliederversammlung	schri]lich	vorzulegen.	Der	
Mitgliederversammlung	ist	hierüber	zu	berichten.	

§	9	KommunikaOon	

(1) Jegliche	Korrespondenz,	Mifeilungen,	Einladungen	zu	Sitzungen,	
Mitgliederversammlungen	 und	 außerordentlichen	 Mitgliederversammlungen	
bedürfen	der	Schri]form.	

(2) Diese	kann	per	Briefpost,	Fax	oder	E-Mail	verschickt	werden.	Maßgebend	sind	die	
Datenangaben	in	der	Beitrifserklärung.	

(3) Ändern	 sich	diese	Daten,	 so	 ist	das	Mitglied	 selber	verantwortlich	dem	Vorstand	
diese	zur	Kenntnis	zu	bringen.	

§10	Organe	des	Vereins	

								Organe	des	Vereins	sind	der	Vorstand	und	die	Mitgliederversammlung.	
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§	11	Vorstand,	Amtsdauer,	Zuständigkeit	
(1) Der	 Vorstand	 besteht	 aus	 einem	 geschä]sführenden	 und	 einem	 erweiterten	

Vorstand.	
(2) Der	Geschä]sführender	Vorstand	(GFV)	besteht	aus:	
a) Vorsitzenden	
b) Stellvertretenden	Vorsitzenden	
c) Schatzmeister	

(3) Der	 Verein	 wird	 gerichtlich	 und	 außergerichtlich	 gemeinscha]lich	 von	 2	
Mitgliedern	des	GFV	vertreten.	

(4) Der	 erweiterte	 Vorstand	 (EV)	 besteht	 aus	 zwei	 Vorständen	 mit	 besonderen	
Aufgaben	 und	 einem	 Vertreter	 der	 Gemeinde	 Dallgow-Döberitz	 (Verwaltung).	
Dieser	ist	jedoch	nicht	s=mmberech=gt.	

(5) Mehrere	Ämter	können	in	einer	Person	vereinigt	werden.	
(6) Der	 Vorstand	 wird	 alle	 3	 Jahre	 auf	 der	 ordentlichen	 Mitgliederversammlung	

gewählt.	Er	bleibt	jedoch	bis	zur	Neuwahl	des	Vorstandes	im	Amt.	
(7) Scheidet	ein	Mitglied	des	Vorstandes	vorzei=g	aus,	so	kann	der	Vorstand	für	die	

restliche	Amtsdauer	des	Ausgeschiedenen	einen	Nachfolger	aus	den	Reihen	des	
Vereins	bes=mmen.	

(8) Der	Vertreter	der	Gemeinde	Dallgow-Döberitz	wird	von	dieser	im	Einvernehmen	
mit	 dem	gewählten	Vorstand	 bes=mmt.	Mit	 jeder	Neuwahl	 des	Vorstandes	 ist	
auch	der	Vertreter	der	Gemeinde	erneut	zu	bes=mmen.	

(9) Wählbar	 in	 den	 Vorstand	 ist	 jedes	 ordentliche	Mitglied.	 Dieses	 darf	 aber	 kein	
poli=sches	Mandat	in	Bund,	Land,	Kreis	oder	Gemeinde	innehaben.	

(10)Der	Vorstand	kann	zur	Erledigung	seiner	Geschä]e	einen	hauptamtlichen	
Geschä]s s te l l en l e i te r	 e i n s te l l en	 ode r	 e i nen	 eh renamt l i chen	
Geschä]sstellenleiter	berufen.	

(11)	Die	Ha]ung	des	Vorstandes	ist	auf	das	Vereinsvermögen	beschränkt.	
(12)Auf	 diese	 Ha]ungsbeschränkung	 ist	 bei	 allen	 Geschä]en	 mit	 Drifen	

ausdrücklich	in	Schri]form	hinzuweisen.	
(13)Der	 Vorstand	 erstellt	 einen	 Aufgabenkatalog	 zur	 Durchführung	 der	 Aufgaben	

und	 Geschä]e,	 zu	 den	 Verantwortlichkeiten	 und	 Befugnisse,	 welcher	 er	 unter	
sich	nach	Kompetenzen	au]eilt.	Dieser	Katalog	sowie	dessen	Verteilung	auf	die	
einzelnen	Personen	kann	jederzeit	vom	Vorstand	geändert	werden.	

(14) Insbesondere	hat	der	Vorstand	folgende	Aufgaben:	
a) Vorbereitung	und	Einberufung	der	Mitgliederversammlung	
b) Aufstellung	der	Tagesordnung	
c) Ausführungen	von	Beschlüssen	der	Mitgliederversammlung	
d) Vertragsabschlüsse	

(15)Der	Vorstand	gibt	sich	eine	Geschä]sordnung.	

§	12	Ordentliche	Mitgliederversammlung	

(1) 	 Die	 ordentliche	 Mitgliederversammlung	 findet	 einmal	 jährlich	 staf.	 Die					
Tagesordnung	muss	folgende	Punkte	vorsehen:		
▪ Bestellung	eines	Protokollführers	
▪ Feststellung	der	frist-	und	formgerechten	Einladung		
▪ Bestä=gung,	Änderung	oder	Ergänzung	der	Tagesordnung	
▪ 	Jahresbericht	des	Vorstandes	
▪ Jahresbericht	des	Schatzmeisters	
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▪ Vortrag	des	Rechenscha]sberichtes	der	Kassenprüfer	
▪ Feststellung	des	Jahresabschlusses	des	Vorjahres		
▪ Entlastung	des	Schatzmeisters	und	des	Vorstandes	
▪ Anträge	
▪ Satzungsänderungen	bei	Bedarf	
▪ Wahl	des	Vorstandes	
▪ Wahl	der	Kassenprüfer	
▪ Auflösung	des	Vereins	
▪ Einspruch	eines	Mitgliedes	gemäß	§	5	(5)	

(2) Die	Einberufung	der	Mitgliederversammlung	erfolgt	schri]lich	durch	den	
Vorstand	unter	Bekanntgabe	der	Tagesordnung	mindestens	14	Tage	vor	dem	Termin	
der	Versammlung	

(3) Den	 Vorsitz	 der	 Mitgliederversammlung	 führt	 der	 Vorsitzende,	 bei	 dessen	
Verhinderung	sein	Stellvertreter.	

(4) Die	 Mitgliederversammlung	 ist	 beschlussfähig,	 unabhängig	 von	 der	 Anzahl	 der	
anwesenden	Mitglieder.	

(5) Über	die	Mitgliederversammlung	ist	durch	den	Protokollführer	eine	
					Niederschri]	anzufer=gen,	die	von	ihm	und	dem	Vorsitzenden	zu	unterschreiben	ist.	

§	13	Außerordentliche	Mitgliederversammlung	

(1) Der	Vorstand	 kann	 außerordentliche	Mitgliederversammlungen	einberufen,	
wenn	er	dies	im	Interesse	des	Vereins	für	erforderlich	hält.	

(2) Eine	 außerordentliche	Mitgliederversammlung	 ist	 einzuberufen,	 wenn	 dies	
mindestens	10	v.H.	der	Mitglieder	vom	Vorstand	schri]lich	und	unter	Angabe	
der	Gründe	verlangen.	

(3) Für	die	außerordentliche	Mitgliederversammlung	gelten	die	Bes=mmungen	
über	die	ordentliche	Mitgliederversammlung	entsprechend.	

§	14	AbsOmmungen	und	Wahlen	

(1) Die	Wahl	des	Vorstandes	erfolgt	grundsätzlich	geheim.	
(2) Die	 Kassenprüfer	 können,	 wenn	 nicht	mindestens	 von	 einem	Mitglied	 geheime	

Wahl	beantragt	wird,	per	Akklama=on	gewählt	werden.	
(3) Der	 Vorstand	 entscheidet	 mit	 einfacher	 Mehrheit.	 Bei	 S=mmengleichheit	

entscheidet	der	Vorsitzende.	
(4) Zur	 Beschlussfassung	 eines	 Mitgliedsausschlusses	 durch	 den	 Vorstand	 ist	 eine	

Mehrheit	von	2/3	aller	Vorstandsmitglieder	erforderlich.	
(5) Die	 Mitgl iederversammlung	 fasst	 ihre	 Beschlüsse	 mit	 e infacher	

S=mmenmehrheit.	
Bei	S=mmengleichheit	entscheidet	die	S=mme	des	Versammlungsleiters.	

(6) Die	Auflösung	des	Vereins	kann	nur	mit	einer	Mehrheit	von	2/3	der	abgegebenen	
anwesenden	S=mmen,	mindestens	jedoch	der	Häl]e	der	Mitglieder	beschlossen	
werden.	

§	15	Auflösung	des	Vereins	

(I)	 Die	 Auflösung	 des	 Vereins	 kann	 nur	 in	 einer	 dafür	 mit	 14	 tägiger	 Frist	
einberufenen	außerordentlichen	Mitgliederversammlung	beschlossen	werden.	
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(2)	 Im	 Falle	 der	 Auflösung	 fällt	 das	 Vermögen	 an	 die	 Gemeinde	 Dallgow-
Döberitz.	 Diese	 hat	 das	 Vermögen	 unmifelbar	 und	 ausschließlich	 für	
gemeinnützige	Zwecke	zu	verwenden.	

Diese	 Satzung	 ist	 in	 der	 vorliegenden	 Form	 am	 13.10.2023	 von	 der	
Mitgliederversammlung	des	BürgerBus	Dallgow-Döberitz	e.	V.	beschlossen	worden.	Sie	
ersetzt	die	bisherigen	Satzungen	vom	08.10.2021,	04.07.2014	bzw.	17.01.2013.	
Für	die	Rich=gkeit	und	Vollständigkeit	der	Satzung	gem.	§	71	BGB	zeichnet	der	Vorstand	
wie	folgt:	

Dallgow-Döberitz,	den	13.10.2023	

Thomas	Janisch Bernd	Hoppe

Vorsitzender Stellv.	Vorsitzender
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